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VERWENDERAUFLAGE 
 
 

Version 06   -  17.03.2026   

 

Am 17. März 2016 trat die Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und 

interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile 

(Ladesäulenverordnung - LSV) in Kraft. Sie schreibt u.a. die Anzeige von Ladepunkten bei der 

Bundesnetzagentur vor. 

Betreiber von öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunkten müssen der 

Bundesnetzagentur schriftlich oder elektronisch unter Angabe aller Public Keys der Anlage 

anzeigen werden (nach § 5 Abs. 1 und Abs. 4 S. 2 LSV) 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/E

-Mobilitaet/start.html 

 

Zudem ist für den Nachweis der Einhaltung das Inbetriebnahme-Protokoll nach § 3 Abs. 4 LSV i.V.m. 

§ 49 EnWG zu erstellen: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_I

nstitutionen/E_Mobilitaet/NachweisTechnSicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

 

Oben genannte Links können sich jederzeit ändern! Sollten die Links aufgrund von Homepage 

Anpassungen nicht mehr funktionieren, sind die aktuellen Links unter 

https://www.bundesnetzagentur.de zu finden! 

 

Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de 
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Darüber hinaus sind durch den Betreiber und Verwender der Messwerte die folgenden Auflagen 

einzuhalten: 

Messrichtigkeitshinweise gemäß CSA-Baumusterprüfbescheinigung 

 

I Auflagen für den Betreiber der Ladeeinrichtung, die dieser als notwendige Voraussetzung für einen 

bestimmungsgemäßen Betrieb der Ladeeinrichtung erfüllen muss.   

Der Betreiber der Ladeeinrichtung ist im Sinne §31 des Mess- und Eichgesetzes der Verwender des 

Messgerätes.  

1. Die Ladeeinrichtung gilt nur dann als eichrechtlich bestimmungsgemäß und eichrechtkonform 

verwendet, wenn die in ihr eingebauten Zähler nicht anderen Umgebungsbedingungen ausgesetzt 

sind, als denen, für die ihre Baumusterprüfbescheinigung erteilt wurde.  

2. Die Ladeeinrichtung gilt nur dann als eichrechtlich bestimmungsgemäß und eichrechtkonform 

verwendet, wenn nur die unter Punkt 1.3.2.3.2 der aktuell gültigen BMP dieser 6.8-Geräte 

aufgelisteten Authentifizierungsmethoden verwendet werden. 

3. Der Verwender dieses Produktes muss bei Anmeldung der Ladepunkte bei der Bundesnetzagentur 

in deren Anmeldeformular den an der Ladesäule zu den Ladepunkten angegebenen PK mit 

anmelden! Ohne diese Anmeldung ist ein eichrechtkonformer Betrieb der Säule nicht möglich.  

4. Der Verwender dieses Produktes hat sicherzustellen, dass die Eichgültigkeitsdauern für die 

Komponenten in der Ladeeinrichtung und für die Ladeeinrichtung selbst nicht überschritten werden.  

5. Der Verwender dieses Produkts hat sicherzustellen, dass Ladeeinrichtungen zeitnah außer Betrieb 

genommen werden, wenn wegen Stör- oder Fehleranzeigen im Display der eichrechtlich relevanten 

Mensch-Maschine-Schnittstelle ein eichrechtkonformer Betrieb nicht mehr möglich ist. Es ist der 

Katalog der Stör- und Fehlermeldungen in dieser Betriebsanleitung zu beachten. 

6. Der Verwender muss die aus der Ladeeinrichtung ausgelesenen, signierten Datenpakete – 

entsprechend der Paginierung lückenlos dauerhaft (auch) auf diesem Zweck gewidmeter Hardware 

in seinem Besitz oder durch entsprechende Vereinbarungen im Besitz des EMSP oder Backend-

System speichern („dedizierter Speicher“), - für berechtigte Dritte verfügbar halten (Betriebspflicht 

des Speichers.). Dauerhaft bedeutet, dass die Daten nicht nur bis zum Abschluss des 

Geschäftsvorganges gespeichert werden müssen, sondern mindestens bis zum Ablauf möglicher 

gesetzlicher Rechtsmittelfristen für den Geschäftsvorgang. Für nicht vorhandene Daten dürfen für 

Abrechnungszwecke keine Ersatzwerte gebildet werden.  

7. Der Verwender dieses Produktes hat Messwertverwendern, die Messwerte aus diesem Produkt von 

ihm erhalten und im geschäftlichen Verkehr verwenden, eine elektronische Form einer von der CSA 

genehmigten Betriebsanleitung zur Verfügung zu stellen. Dabei hat der Verwender dieses 

Produktes insbesondere auf die Nr. II „Auflagen für den Verwender der Messwerte aus der 

Ladeeinrichtung“ hinzuweisen.  

8. Soweit es von berechtigten Behörden als erforderlich angesehen wird, muss vom 

Messgeräteverwender der vollständige Inhalt des dedizierten lokalen oder des Speichers beim 

EMSP bzw. Backend-System mit allen Datenpaketen des Abrechnungszeitraumes zur Verfügung 

gestellt werden. 
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II  Auflagen für den Verwender der Messwerte aus der Ladeeinrichtung (EMSP)  

 

Der Verwender der Messwerte hat den § 33 des MessEG zu beachten:  

 

§33 MessEG (Zitat) 

§ 33 Anforderungen an das Verwenden von Messwerten 

 

(1) Werte für Messgrößen dürfen im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr oder bei Messungen im 

öffentlichen Interesse nur dann angegeben oder verwendet werden, wenn zu ihrer Bestimmung ein 

Messgerät bestimmungsgemäß verwendet wurde und die Werte auf das jeweilige Messergebnis 

zurückzuführen sind, soweit in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist. 

Andere bundesrechtliche Regelungen, die vergleichbaren Schutzzwecken dienen, sind weiterhin 

anzuwenden. 

(2) Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewissern, dass das 

Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hat sich von der Person, die das Messgerät 

verwendet, bestätigen zu lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt. 

(3) Wer Messwerte verwendet, hat 

1. dafür zu sorgen, dass Rechnungen, soweit sie auf Messwerten beruhen, von demjenigen, für den die 

Rechnungen bestimmt sind, in einfacher Weise zur Überprüfung angegebener Messwerte 

nachvollzogen werden können und 

2. für die in Nummer 1 genannten Zwecke erforderlichenfalls geeignete Hilfsmittel bereitzustellen. 

Für den Verwender der Messwerte entstehen aus dieser Regelung konkret folgende Pflichten einer 

eichrechtkonformen Messwertverwendung: 

1. Der Vertrag zwischen EMSP und Kunden muss unmissverständlich regeln, dass ausschließlich 
die Lieferung elektrischer Energie und nicht die Ladeservice-Dauer Gegenstand des Vertrages 
ist.  

 
2. Die Zeitstempel an den Messwerten stammen von einer Uhr in der Ladesäule, die nicht nach dem 

Mess- und Eichrecht zertifiziert ist. Sie dürfen deshalb nicht für eine Tarifierung der Messwerte 
verwendet werden.  

 
3. Der EMSP muss sicherstellen, dass dem Kunden automatisch nach Abschluss der Messung und 

spätestens zum Zeitpunkt der Rechnungslegung ein Beleg der Messung und darin die Angaben 
zur Bestimmung des Geschäftsvorgangs zugestellt werden, solange dieser hierauf nicht 
ausdrücklich verzichtet. Die Angaben zur Bestimmung des Geschäftsvorgangs sind mindestens 
folgende: 

 
a) Name des EMSP 
b) Belegdatum (=Transaktionsdatum) 
c) Abzurechnender Betrag 
 
4. Fordert der Kunde einen Beweis der richtigen Übernahme der Messergebnisse aus der 

Ladeeinrichtung in die Rechnung, ist der Messwerteverwender entsprechend MessEG § 33, Abs. 
(3) verpflichtet, diesen zu erbringen. Fordert der Kunde einen vertrauenswürdigen dauerhaften 
Nachweis gem. Anlage 2 10.2 MessEV, ist der Messwerteverwender verpflichtet ihm diesen zu 
liefern.  Der EMSP hat seine Kunden über diese Pflichten in angemessener Form zu informieren. 
Dies kann z.B. auf folgende Arten und je nach Authentifizierungsmethode erfolgen: 
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a) Beim Laden mit Dauerschuldverhältnis über den textlichen Vertrag  
b) Beim punktuellen Laden (ad hoc Laden) mittels giro-e mit einer Belegsuchwebseite, die über 

einen Shortlink und einen einmaligen Abrufcode im Verwendungszweck der 
Bezahlkartenabrechnung zu finden ist. 

 
5. Der EMSP muss dem Kunden die abrechnungsrelevanten Datenpakte automatisch nach 

Abschluss der Messung und spätestens zum Zeitpunkt der Rechnungslegung einschließlich 
Signatur als Datenfile in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie mittels der Transparenz- und 
Displaysoftware auf Unverfälschtheit geprüft werden können. Die Zurverfügungstellung der 
Datenpakete kann über eichrechtlich nicht geprüfte Kanäle auf folgende Arten und je nach 
Authentifizierungsmethode erfolgen: 

 
a) Beim Laden mit Dauerschuldverhältnis über eine E-Mail oder Zugang zu einem Backend-System 
b) Beim punktuellen Laden (ad hoc Laden) mittels giro-e mit einer Belegsuchwebseite, die über 

einen Shortlink und einen Abrufcode im Verwendungszweck der Bezahlkartenabrechnung zu 
finden ist. 

 
Auf dieser Belegsuchwebsite dürfen nur folgende Angaben, welche im Kontoauszug oder auf der 
Bezahlkarte zu finden sind, zum Abrufen der Datenpakete abgefragt werden: 

a) IBAN 
b) einmaliger Abrufcode 

Zusätzlich muss der EMSP dem Kunden die zur Ladeeinrichtung gehörige Transparenz- und 
Displaysoftware zur Prüfung der Datenpakete auf Unverfälschtheit verfügbar machen. Dies kann durch 
einen Verweis auf die Bezugsquelle in der Bedienungsanleitung für den Kunden oder durch die oben 
genannten Kanäle erfolgen. 
 
6. Der EMSP muss beweissicher prüfbar zeigen können, welches Identifizierungsmittel genutzt 

wurde, um den zu einem bestimmten Messwert gehörenden Ladevorgang zu initiieren. Das heißt, 
er muss für jeden Geschäftsvorgang und in Rechnung gestellten Messwert beweisen können, 
dass er diesen die Personenidentifizierungsdaten zutreffend zugeordnet hat. Der EMSP hat seine 
Kunden über diese Pflicht in angemessener Form zu informieren. 

 
7. Der EMSP darf nur Werte für Abrechnungszwecke verwenden, für die Datenpakete einem ggf. 

vorhandenen dedizierten Speicher in der Ladeeinrichtung und oder dem Speicher beim EMSP 
bzw. Backend-System vorhanden sind. Ersatzwerte dürfen für Abrechnungszwecke nicht gebildet 
werden. 

 
8. Der EMSP muss durch entsprechende Vereinbarungen mit dem Betreiber der Ladeeinrichtung 

sicherstellen, dass bei diesem die für Abrechnungszwecke genutzten Datenpakete ausreichend 
lange gespeichert werden, um die zugehörigen Geschäftsvorgänge vollständig abschließen zu 
können.  

 
9. Der EMSP hat bei begründeter Bedarfsmeldung zum Zwecke der Durchführung von Eichungen, 

Befundprüfungen und Verwendungsüberwachungsmaßnahmen durch Bereitstellung geeigneter 
Identifizierungsmittel die Authentifizierung an den von ihm genutzten Exemplaren des zu dieser 
Betriebsanleitung gehörenden Produktes zu ermöglichen.   

 
10. Alle vorgenannten Pflichten gelten für den EMSP als Messwerteverwender im Sinne von § 33 

MessEG auch dann, wenn er die Messwerte aus den Ladeeinrichtungen über einen Roaming-
Dienstleister bezieht.  

 


